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V erantwortlich für ein 
kosmetisches Produkt 
ist üblicherweise der 
Hersteller, bei impor-

tierten Kosmetika kann dies auch 
der Importeur sein. Der Händler 
ist aber zum Beispiel dann verant-
wortlich, wenn er ein Produkt eines 
Herstellers wesentlich abändert. Die 

Pflicht zur Kennzeichnung trifft ge-
nerell die verantwortliche Person, 
also in der Regel den Hersteller oder 
den Importeur. Allerdings verstößt 
ein Händler gegen Artikel 19 der 

EU-Kosmetikverordnung, wenn er 
Kosmetika verkauft, die nicht kor-
rekt gekennzeichnet sind. 

Unverwischbar, leicht lesbar 
und deutlich sichtbar Viele Vor-
schriften zur Kennzeichnung gab 
es auch schon in früheren Verord-
nungen. Neu ist, dass die Angaben 
jetzt auch in der Sprache des Landes 
abgefasst sein müssen, in dem das 
kosmetische Mittel angeboten wird. 
Vorgeschrieben ist die Angabe des 
Namens oder der Firma der ver-
antwortlichen Person, dazu deren 
Anschrift. Kommt das kosmetische 
Mittel aus einem anderen Land, 
so ist das Ursprungsland ebenfalls 
anzugeben. Außerdem muss der 
Nenninhalt zum Zeitpunkt der Ab-
füllung angegeben werden. Dies ist 
nicht erforderlich bei Kosmetika mit 
weniger als fünf Gramm oder fünf 
Milliliter Inhalt sowie Gratis- oder 
Probepackungen.Falls das kosmeti-
sche Mittel weniger als 30 Monate 
haltbar ist, muss ein Mindesthalt-
barkeitsdatum angegeben werden.
Bei Produkten, die länger haltbar 
sind, wird die Verwendungsdauer 
nach dem Öffnen angegeben. Dies 
wird durch das Symbol des geöffne-
ten Tiegels kenntlich gemacht. Falls 
nötig, müssen besondere Vorsichts-
maßnahmen für den Gebrauch be-
schrieben werden. Erforderlich sind 
auch die Chargennummer oder ein 
anderes Zeichen zur Identifizierung 
sowie der Verwendungszweck und 
natürlich eine Liste der Bestandteile 
(Ingredients). Sollten die Informa-
tionen auf dem Produktetikett oder 

dessen Verpackung keinen Platz 
haben, so müssen sie gesondert auf 
einem Beipackzettel, Papierstreifen, 
Anhänger oder Kärtchen angegeben 
werden. Bei losen Seifen, Badeper-
len oder anderen Kleinartikeln, bei 
denen selbst das nicht möglich ist, 
kann die Liste der Bestandteile auf 
einem Schild in der Nähe des Ver-
kaufsbehältnisses angebracht wer-
den. 

Konkret Von Ihnen wird erwartet, 
dass Sie vor dem Bereitstellen von 
Kosmetik in der Apotheke prüfen, 
ob die Packung mit dem Namen 
oder der Firma und der Anschrift 
der verantwortlichen Person ge-
kennzeichnet ist, ein gegebenenfalls 
vorhandenes Mindesthaltbarkeits-
datum nicht abgelaufen ist, eine 
Chargennummer oder ein sonstiges 
Identifikationsmerkmal vorhanden 
ist,die Kennzeichnung eine Liste der 
Bestandteile aufweist, die die Über-
schrift „Ingredients“ trägt und den 
Deklarationen nach der INCI-No-
menklatur entspricht und die Kenn-
zeichnungen, bis auf die INCI-Liste 
der Bestandteile, in deutscher Spra-
che gehalten sind.Für den Fall einer 
Überprüfung sollten Sie aber auch 
nachweisen können, dass zumindest 
stichprobenartige Prüfungen durch-
geführt wurden. Bestimmt finden 
Sie zwischen all den anderen Prüf-
ordnern auch noch ein Plätzchen für 
diese Dokumentation. ■

Sabine Bender, 
Apothekerin / Redaktion

Alles auf deutsch
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Seit dem 11. Juli 2013 gilt in Deutschland die neue EU-Kosmetikverordnung. 
Erstmals müssen jetzt auch Händler, also auch die Apotheken, prüfen, ob alle 
erforderlichen Angaben auf der Verpackung angegeben wurden. 



Mit dem        der Schafgarbe. 
Für Haut und Schleimhaut.

Viele Beschwerden – eine Lösung. Das „Muss“ für jede Hausapotheke.

www.kamillan.de

Pharma Wernigerode Kamillan®

Nur in Apotheken

Zur Mundspülung
+ Pinselung Zum Gurgeln

Zur Einnahme

Als Umschlag

Als Hand−,
Fuß− und Sitzbad

Qualität aus

Deutschland

40 Jahre

• Drosselt das Entzündungsgeschehen

• Beschleunigt die Wundheilung

• Stärkt die Schutzbarriere sensibler Haut

Kamille       Schafgarbe

entzündungshemmend 

wundheilungsfördernd

Kamille       Schafgarbe

entzündungshemmend

Drosselt das Entzündungsgeschehen

* Wollina, Uwe: „Moderne Wissenschaft bestätigt Tradition“, In: Naturamed 25, Heft 3 (2010), S. 32-35   //   Kamillan® Flüssigkeit. Wirkst.: Extrakt aus Kamillenblüten und Schafgarbenkraut. Zus.: 10 ml (entspr. 9,4 g)
Flüssigkeit enth. 10 ml Auszug (1:7,4) aus einer Mischung von Kamillenblüten : Schafgarbenkraut (2,4:1). Auszugsmittel: Ethanol 96 % : Trinkwasser : Ammoniak-Lösung 10% : Macrogolglycerolhydroxystea-
rat (52,1:50,8:1:0,25). Anw.: Traditionell angew. zur Unterstützung d. Hautfunktion, d. Magen-Darm-Funktion, d. Funktion der Schleimhäute im Mund- und Rachenbereich. Diese Angaben beruhen ausschl. auf Über-
lieferung und langjähriger Erfahrung. Beim Auftreten von Krankheitszeichen wie Beschw. d. Magen-Darm-Traktes, die länger andauern oder periodisch wiederkehren, sowie Entzündungen oder o£ enen Verletzungen 
d. Haut oder Schleimhäute sollte ein Arzt aufgesucht werden. Gegenanz.: Bekannte Überemp¦ ndl. geg. Kamille, Schafgarbe oder andere Korbblütler sowie geg. einen d. sonst. Bestandt.. Nebenw.: Bei Personen mit 
Überemp¦ ndl. geg. Korbblütler sind in Einzelfällen Überemp¦ ndlichkeitsreaktionen mögl.. Sehr selten sind schwere allergische Reaktionen (Asthma, Kreislaufkollaps, allergischer Schock) nach Anw. 
von Kamillezubereitungen beobachtet worden. Warnhinw.: Enth. 50 Vol.-% Alkohol und Macrogolglycerolhydroxystearat (Ph. Eur.). Aristo Pharma GmbH, Wallenroder Straße 8 – 10, 13435 Berlin

Der Heilpflanzenextrakt aus Kamillenblüten und Schafgarbenkraut*:

direkt zum Produktfilm
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